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1
Regelungen des Quali-
fizierungstarifvertrags

Was ist neu am Qualifizierungstarifvertrag?
Neu ist die Stärkung der Individualrechte.
Jede(r) Beschäftigte hat nun einen An-
spruch auf ein Qualifizierungsgespräch,
das jährlich mindestens einmal stattfinden
muss. Im Rahmen der Gespräche soll über
den individuellen Qualifizierungsbedarf
gesprochen, dieser, sofern vorhanden, fest-
gestellt und geeignete Maßnahmen verein-
bart werden. Dem Qualifizierungsgespräch
ist für den Fall nicht übereinstimmender
Meinungen zwischen den Beschäftigten
und ihren jeweiligen Vorgesetzten ein
Konfliktregelungsmechanismus hinterlegt.
Gibt es keine Einigung, entscheidet in Be-
trieben mit mehr als 300 Beschäftigten eine
paritätische Kommission, in kleineren Be-
trieben sollen Arbeitgeber und Betriebsrat
eine Einigung erzielen. Kommt sie nicht
zustande, entscheidet abschließend und
verbindlich ein Vertreter der „Agentur zur
Förderung der beruflichen Weiterbildung“
(Agentur Q), die von den Tarifparteien ge-
gründet wurde.

Unterschieden wird im Qualifizierungs-
tarifvertrag zwischen betrieblicher und
persönlicher Weiterbildung. Betriebliche
Weiterbildung ist breiter definiert als in der
Vorgängervereinbarung (§ 3 Lohn- und
Gehaltsrahmentarifvertrag I von 1988). Sie
umfasst nun neben der Anpassungsqualifi-
zierung (Qualifizierung für veränderte An-
forderungen im eigenen Aufgabengebiet)
und der Entwicklungsqualifizierung (Qua-
lifizierung für gleichwertige und höher-
wertige Aufgaben) auch die Erhaltungs-

Der Qualifizierungstarifvertrag enthält
zudem zielgruppenspezifische Regelungen
für Un- und Angelernte in Form einer rela-
tiv allgemein gehaltenen Klausel, wonach
die Betriebsparteien aufgefordert sind,
jährlich die Notwendigkeit spezieller Maß-
nahmen zu prüfen. Ähnliches gilt für äl-
tere ArbeitnehmerInnen. Beschäftigte in
Fließband- und Taktarbeit sollen zudem
bei der Besetzung gleich- oder höherwerti-
ger Arbeitsaufgaben vorrangig berücksich-
tigt werden.

Den erweiterten Rechten der Beschäf-
tigten steht ein ebenfalls erweiterter Kanon
an Pflichten gegenüber. Eine unmittelbare
Verpflichtung zur Weiterbildung gibt es
zwar nicht, wohl aber eine zur Mitwirkung
an der Ermittlung des Qualifizierungsbe-
darfs, zum Besuch vereinbarter Quali-
fizierungsmaßnahmen und zum Einsatz 
der erworbenen Qualifikationen. Letzteres
schließt einen „flexiblen und bedarfsorien-
tierten Einsatz“ der Beschäftigten aus-
drücklich ein.

Ergänzend zu den die Betriebe und
Beschäftigten unmittelbar betreffenden

Der Qualifizierungstarifvertrag für die Metall-
und Elektroindustrie in Baden-Württemberg

Reinhard Bahnmüller
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Im Sommer 2001 haben die Tarifparteien der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg den „Tarifvertrag zur Qualifizie-
rung“ abgeschlossen. Er ist ein wichtiger Bezugspunkt in der aktuellen Diskussion um den Nutzen und die angemessene Form einer
tariflichen Regulierung von Weiterbildung. In dem Beitrag wird dargestellt, auf welche Bedingungen betrieblicher Weiterbildungs-
praxis er trifft, welche Erwartungen Personalmanager und Betriebsräte an den Tarifvertrag haben, welche Umsetzungsaktivitäten von
den Tarifparteien ergriffen wurden und welche Wirkungen in den Betrieben bisher registriert werden.

qualifizierung (ständige Fortentwicklung
des fachlichen, methodischen und sozialen
Wissens innerhalb des eigenen Aufgaben-
gebiets). Damit soll der schleichenden Ent-
wertung des Wissens (und damit auch der
beruflichen Erstausbildung) entgegenge-
wirkt und sichergestellt werden, dass es
einen Anspruch darauf gibt, das Qualifika-
tionsniveau ständig auf der Höhe der Zeit
zu halten. Persönliche Weiterbildung ist de-
finiert als Weiterbildung, die grundsätzlich
geeignet sein muss, eine Tätigkeit in dem
jeweiligen Betrieb zu übernehmen. Ein
aktueller betrieblicher Bedarf muss jedoch
nicht vorliegen. Beschäftigte, die sich in
diesem Sinne persönlich weiterbilden wol-
len, können sich nach fünfjähriger Be-
triebszugehörigkeit mit einem Rückkehr-
recht maximal für drei Jahre freistellen las-
sen. Die Kosten für die persönliche Weiter-
bildung haben die Beschäftigten zu tragen.
Bei der betrieblichen Weiterbildung gilt der
Grundsatz, dass Weiterbildungszeit wie Ar-
beitszeit zu behandeln und entsprechend
zu vergüten ist. Ein Eigenanteil der Be-
schäftigten ist nicht vorgesehen.

Etwas weiter gefasst ist auch die Defini-
tion betrieblicher Qualifizierungsmaßnah-
men. Darunter werden, wie bisher, Maß-
nahmen verstanden, die zeitlich und inhalt-
lich abgegrenzt und beschrieben sind. Sie
werden jetzt jedoch nicht mehr mit be-
stimmten Methoden verbunden und kön-
nen auch arbeitsplatznah (on the job)
durchgeführt werden. Damit, und mit der
expliziten Erwähnung von methodischem
und sozialem Wissen als Bestandteil beruf-
licher Qualifizierung, soll der Hinwendung
zu arbeitsintegrierten Lernformen und zu
einem ganzheitlichen Kompetenzbegriff an-
statt enger fachlicher Qualifizierung Rech-
nung getragen werden (Allespach 2002).
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Regelungen sieht der Qualifizierungstarif-
vertrag die Einrichtung einer von den Ta-
rifparteien gemeinsam getragenen und fi-
nanzierten Agentur zur Förderung der be-
ruflichen Weiterbildung vor. Die Aufgaben
der Agentur sind vielfältig. Sie reichen von
der Motivierung der Betriebe und Beschäf-
tigten zur Weiterbildung, der Schaffung
von Transparenz auf dem Weiterbildungs-
markt, der Entwicklung von Modellvor-
haben, der Beratung und Unterstützung
der Betriebe, der Entwicklung von Qua-
litätsstandards für Weiterbildungsmaß-
nahmen und -träger, der Zertifizierung bis
hin zur Schlichtung betrieblicher Konflik-
te (Huber/Hofmann 2001; Allespach 2002;
Bahnmüller 2002).

2
Bewertung und erwartete
Wirkungen

Der Tarifvertrag ist anders zustande gekom-
men als sein Vorläufer und die meisten
anderen Tarifabkommen, die Regelungen
zur Qualifizierung bzw. Weiterbildung ent-
halten. War der § 3 LGRTV I ein Über-
raschungscoup weitsichtiger Tarifpolitiker

beider Seiten ohne vorhergehende breite
Diskussion in den Verbänden und Betrie-
ben, ging dem Abschluss des Qualifizierung-
starifvertrags auf gewerkschaftlicher Seite
eine breit angelegte bezirkliche und betrieb-
liche Kampagne voraus. Das hatte positive
Folgen für die Akzeptanz der Forderungen
und schlug sich in einer auch für die IG Me-
tall überraschend starken Beteiligung an den
Warnstreikaktionen nieder, die die Tarif-
bewegung begleiteten (Allespach 2002).
Zwar war die aktive Unterstützung nicht so
breit, dass man sich auf einen Erzwingungs-
streik hätte einlassen können, aber sie ging
doch über die traditionellen gewerkschaft-
lichen Hochburgen hinaus. Die breite De-
batte im Vorfeld wirkte sich auch positiv auf
die Akzeptanz des Ergebnisses aus. „Die
interne Resonanz“, so der damalige Bezirks-
leiter Huber, „war selten gut.“

Auch Südwestmetall lobte das Ergebnis
als „Erfolg für die Metall- und Elektro-
industrie des Landes“, Töne, die es ansons-
ten nach Tarifabschlüssen selten zu hören
gibt. Bereits auf die weiterbildungspoliti-
schen Forderungen hatte der Verband rela-
tiv gelassen reagiert. Ein neuer Tarifvertrag
war zwar nicht gewollt, mit dem Ergebnis
ist man jedoch zufrieden, da Regelungen
vereinbart wurden, die nach Meinung des

Verbandes der bestehenden betrieblichen
Praxis weitgehend entsprechen, weshalb
keine großen Veränderungen erwartet wer-
den (Südwestmetall 2002, S. 23). Das konn-
te den Betrieben vermittelt werden, wes-
halb es im Nachgang des Tarifabschlusses
auch keine kritischen Diskussionen unter
den Mitgliedsfirmen gab.

Diese freundlich gelassene, nur geringe
Auswirkungen erwartende Haltung spie-
gelt sich auch in der Bewertung des Tarif-
abschlusses durch die von uns befragten
Manager wider.1 Fast zwei Drittel sind der
Meinung, der Tarifvertrag sei gut gemeint,
werde aber wenig Einfluss auf die betrieb-
liche Weiterbildungspraxis haben (Abbil-
dung 1). Manager in kleineren Betrieben
(<500) sind hinsichtlich der von ihm aus-
gehenden Wirkungen noch zurückhalten-
der. Die Betriebsräte erwarten sich erheb-
lich mehr von dem Tarifvertrag, aber auch
an ihnen sind die bescheidenen Wirkungen
der Vorgängerregelung des § 3 LGRTV I
nicht spurlos vorbei gegangen.

Die Bewertung der einzelnen Bestim-
mungen des Tarifvertrags fällt bei den Be-
triebsräten durchgehend besser als bei den
Managern aus (Abbildung 2). Recht nah
beisammen sind beide Seiten bei der Vor-
gabe, den Qualifizierungsbedarf unmittel-
bar zwischen den Beschäftigten und den
Vorgesetzten zu beraten und festzulegen.
Breit ist auch die Zustimmung beider Sei-
ten zur Verpflichtung der Beschäftigten, an

1 Die Befragung wurde zur Jahreswende 2002/
2003, also ein Jahr nach dem Inkrafttreten aller
Bestimmungen des Tarifvertrags, durchgeführt.
Befragt wurden Betriebsräte (N=240) und für Per-
sonal-/Weiterbildungsfragen zuständige Manager
(N=153) in ausgewählten Betrieben der M+E-
Industrie Baden-Württembergs. Die befragten
Betriebe repräsentieren die Hälfte (Betriebsräte)
bzw. ein Viertel (Manager) der Beschäftigten der
M+E-Industrie Baden-Württembergs. Hinsichtlich
der Belegschaftsstruktur sind die beiden Samples
weitgehend repräsentativ, nicht jedoch hinsicht-
lich der Betriebsgröße und der Tarifbindung. Im
Managementsample findet sich fast kein Betrieb
ohne Tarifbindung, im Betriebsrätesample immer-
hin ein Viertel. Betriebe unter 200 Beschäftigten
machen nur einen geringen Anteil aus. Bezogen
auf das Weiterbildungsverhalten der Betriebe
dürfte es sich somit eher um eine „Positivauswahl“
handeln (Bahnmüller/Fischbach 2003).Verglei-
chend Bezug genommen wird in dem Artikel auf
eine im Jahr 1992 durchgeführte Vorläuferunter-
suchung in derselben Region und Branche (Bahn-
müller et al. 1993). Dort wurden teilweise iden-
tische Fragen gestellt. Die beiden Untersuchungen
wurden hinsichtlich der Betriebsgrößen dahinge-
hend angepasst, dass Betriebe mit weniger als 200
Beschäftigten nicht berücksichtigt werden, so dass
sich direkte Vergleiche durchführen lassen. 
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der Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs
mitzuwirken und die erworbenen Kennt-
nisse einzusetzen. Von einer großen Mehr-
heit positiv bewertet werden zudem die
Verpflichtung zur Dokumentation und
Zertifizierung der Maßnahmen und der
Anspruch auf ein Qualifizierungsgespräch.
Bei allen anderen Punkten gehen die Be-
wertungen erheblich auseinander. Beson-
ders groß sind die Differenzen u.a. beim
Anspruch auf Freistellung bzw. Teilzeit-
arbeit für Maßnahmen zur persönlichen
Weiterbildung, der im Tarifvertrag vorge-
sehenen Konfliktregelung, der Verpflich-
tung der Betriebe, die Kosten der betriebli-
chen Weiterbildungsmaßnahmen zu über-
nehmen, oder der Bevorzugung von Be-
schäftigten in restriktiven Arbeitssitua-
tionen bei der Besetzung von Stellen. Auch
die Verpflichtung zur Prüfung von speziel-
len Maßnahmen für An- und Ungelernte
stößt bei Personalmanagern auf erheblich
größere Skepsis als bei Betriebsräten.

Die von den Tarifparteien ins Leben ge-
rufene Agentur für berufliche Weiterbil-
dung, ein Novum in der Tariflandschaft der
Metallindustrie, findet bei den Managern
nur bedingt Gefallen. Ein knappes Drittel
hält die Gründung dieser Einrichtung für
sehr gut oder gut, über die Hälfte für weni-
ger gut oder gar für schlecht, weitere 14 %
haben sich noch keine Meinung gebildet.
Betriebsräte stehen der Agentur deutlich
positiver gegenüber. Mehr als zwei Drittel
halten sie für sehr gut oder gut, der Mei-
nung, sie sei weniger gut oder schlecht
stimmen nur 19 % zu, weitere 13 % haben
sich noch keine Meinung gebildet.

Der Agentur wurde von den Tarifpar-
teien ein umfangreiches Aufgabenfeld zu-
gewiesen. Manager und Betriebsräte ge-
wichten die Funktionen, die sie ihres Er-
achtens erfüllen sollte, unterschiedlich. Für
die Manager steht die Begutachtung sowie
die Zertifizierung der Qualität von Weiter-
bildungsmaßnahmen und -trägern an vor-
derster Stelle, dicht gefolgt von der Aufga-
be, den Wandel der Qualifikationsanforde-
rungen zu beobachten. Konkrete betrieb-
liche Beratung, sei es hinsichtlich der
Organisation, Durchführung und Metho-
dik von Weiterbildungsmaßnahmen, sei es
über Mittel der aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik, folgt erst mit deutlichem Abstand. Den
letzten Rang nimmt bei ihnen die Schlich-
tungsfunktion bei betrieblichen Konflikten
ein. Auch die Betriebsräte halten die Beob-
achtung des Wandels der Qualifikations-
anforderungen, gleichauf mit der Aufgabe,

Vorschläge zur Vermeidung von Qualifika-
tionsengpässen und zur Verbesserung der
Beschäftigungschancen zu erarbeiten, für
wichtig. Besonders erhoffen sie sich jedoch
eine Beratung über das Angebot, die
Durchführung und die Methodik von Wei-
terbildungsmaßnahmen.

3
Die betriebliche
Weiterbildungspraxis

Durch den Tarifvertrag soll die betriebliche
Weiterbildungspraxis, wo nötig, verbessert
werden. Wie sieht die Praxis derzeit aus,
wie sind die Entwicklungen und wo liegen
die Probleme? 

AUSMAß, QUALITÄT UND BEDARF
AN WEITERBILDUNG

Ein erster kritischer Punkt ist das Volumen
an Weiterbildung, das den Beschäftigten
zur Verfügung gestellt wird. Zwar bieten
fast alle Betriebe unseres Untersuchungs-
samples, was andere Untersuchungen be-
stätigen (IAW 2002), ihren Beschäftigten
Möglichkeiten zur betrieblichen und/oder
persönlichen Weiterbildung. Gleichwohl
gibt es Angebotslücken, die von den Be-
triebsräten erwartungsgemäß deutlicher
herausgestellt werden als von den Mana-
gern. Etwa die Hälfte der Betriebsräte cha-
rakterisiert das Volumen der betrieblichen
Weiterbildungsangebote als „nicht ausrei-
chend“, demgegenüber kommen lediglich
12 % der Manager zu dieser Einschätzung.
Allerdings: Verglichen mit 1992 ist die von
den Betriebsräten und Managern regis-
trierte Angebotslücke deutlich kleiner ge-
worden (1992: BR 69 %, M 42 %).

Ein zweites Problem ist die vielfach
belegte Selektivität der Weiterbildungsteil-
nahme (stellvertretend Kuwan et al. 2000;
Bellmann et al. 2001; Dobischat et al. 2002).
Sie wird auch durch unsere Befragung

wieder bestätigt (Tabelle 1). An ihr hat 
sich, wie ein Vergleich mit unserer 1992
durchgeführten Vorgängerbefragung zeigt,
grundsätzlich wenig geändert. Zugelegt hat
allerdings, auch das stimmt mit Ergebnis-
sen anderer Befragungen überein (Kuwan
et al. 2000; Heidemann 2001), die Weiter-
bildungsbeteiligung der Un-/Angelernten.
Startend von einem sehr niedrigen Niveau,
ist der auf sie entfallende Anteil deutlich
gestiegen. Abgenommen hat der auf die
Führungskräfte entfallende Anteil.

Wird nach dem Weiterbildungsbedarf
einzelner Beschäftigtengruppen gefragt, ist
bemerkenswert, dass die Betriebsräte den
Bedarf der unteren und mittleren Füh-
rungskräfte höher ansetzen als den der 
Un- und Angelernten, der Ausländer, der
Frauen und der Facharbeiter. Hier spiegelt
sich weniger ein veränderter Fokus der
Betriebsrätearbeit wider als vielmehr die
Einsicht, dass zur Durchsetzung einer Ver-
änderung des Führungsverhaltens und ei-
ner verstärkten Berücksichtigung der Be-
dürfnisse der Beschäftigten ein erheblicher
Schulungsaufwand bei den direkten Vor-
gesetzten notwendig ist. Personalmanager
sehen bei den unteren und mittleren Vor-
gesetzten ebenfalls den größten Bedarf.
Hinzu kommen bei ihnen noch die Jünge-
ren (<30) und die technischen Angestell-
ten. Die Notwendigkeit, die Führungskräf-
te verstärkt zu qualifizieren, wird vor allem
in Betrieben mit mehr als 500 Beschäftig-
ten gesehen.

BEDARFSERMITTLUNG UND
WEITERBILDUNGSPLANUNG

Die Bedarfsermittlung und die Systematik
der Weiterbildungsplanung gelten gemein-
hin als einer der Schwachpunkte betrieb-
licher Weiterbildungspraxis. Dobischat und
Seifert (2001, S. 96) kommen auf der Basis
ihrer Betriebsbefragung zu dem Befund,
„dass 56 % aller Weiterbildungsbetriebe
angeben, überhaupt keine systematische
Weiterbildungsarbeit im Betrieb zu betrei-

Tabelle 1: Verteilung betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen auf 
die Beschäftigtengruppen 1992 und 2003 
(Angaben in %; Betriebe über 200 Beschäftigte)

1992 2003
Manager Betriebsräte Manager Betriebsräte

Führungskräfte 23 23 17 27
Technische Angestellte 30 31 31 26
Kaufmännische Angestellte 18 17 20 18
Facharbeiter/innen 20 22 20 18
An-/Ungelernte 6 7 12 11

Quelle: FATK-Betriebsbefragung 2003
Hans Böckler
Stiftung
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lung. Der Themenmix dürfte Konsequen-
zen für das Klima des Gesprächs und die
Gesprächsführung haben. Wird über Leis-
tung gesprochen und sie beurteilt, dürften
Beschäftigte nur bedingt bereit sein, über
Qualifikationsdefizite offen zu sprechen.
Insofern ist naheliegend, die Qualifi-
zierungsgespräche von Leistungsbeurtei-
lungsgesprächen zu trennen. Die Realität
sieht jedoch anders aus, und es scheint frag-
lich, ob angesichts der nicht geringen zeit-
lichen Belastung der Führungskräfte eine
Entmischung gelingen kann.

KOSTENREGELUNGEN

Im Qualifizierungstarifvertrag ist geregelt,
dass die Kosten für „betriebliche“ Weiter-
bildungsmaßnahmen vollständig vom Ar-
beitgeber zu tragen sind. In der Praxis hat
sich dagegen schon vielfach ein Kosten-
splitting zwischen Arbeitgebern und Be-
schäftigten durchgesetzt (Dobischat/Seifert
2001). Das zeigen auch unsere Befragungs-
ergebnisse mit nahezu identischen Anga-
ben von Betriebsräten und Managern.
Demnach übernimmt der Arbeitgeber le-
diglich in einem Drittel der Betriebe immer
auch alle Kosten der Maßnahme und be-
zahlt die einzubringende Zeit wie Arbeits-
zeit. In einem Viertel der Betriebe ist die
Aufteilung der Kosten die Regel, in etwas
mehr als 40 % der Unternehmen wird von
Fall zu Fall entschieden. Teils werden die
Kosten vom Arbeitgeber übernommen,
teils geteilt.Wenn die Kosten aufgeteilt wer-
den, geschieht dies überwiegend, indem die
Beschäftigten Zeit einbringen.

Überraschend ist, dass Betriebe mit we-
niger als 500 Beschäftigten häufiger sämt-
liche Kosten übernehmen, nämlich zu
41%, während Betriebe mit mehr als 500
Beschäftigten dies nur zu 27 % tun. Ur-
sache könnte sein, dass kleinere Betriebe
zwar seltener Maßnahmen anbieten, wenn
sie dies aber tun, die betriebliche Notwen-
digkeiten so hoch sind, dass sie sich auch in
der Pflicht fühlen, die Kosten vollständig zu
übernehmen.

AKTUELLE PROBLEME

Wenngleich in der betrieblichen Weiterbil-
dungspraxis in verschiedener Hinsicht Fort-
schritte zu verzeichnen sind, problemfrei ist
das Feld aus Sicht der Betriebsparteien kei-
neswegs. Welches die drängendsten Proble-
me sind, wird von Betriebsräten und Mana-
gern unterschiedlich gesehen (Abbildung 2).

der Unternehmensstrategie, Produktver-
änderungen, technischen, organisatori-
schen oder anderen Entwicklungen „abge-
leitet“ und top-down vermittelt werden,
oder sie kann bottom-up, die Bedürfnisse
und Entwicklungsperspektiven der Be-
schäftigten einbeziehend, erfolgen (Faul-
stich 1998, S. 113 ff.). Der Qualifizierungs-
tarifvertrag lässt beides zu, macht jedoch
ein jährlich durchzuführendes Qualifizie-
rungsgespräch obligatorisch. Beim Ab-
schluss des Tarifvertrags verfügten die Ta-
rifparteien über keine gesicherten Infor-
mationen, in welchem Umfang es bereits
Vorerfahrungen mit Qualifizierungs- oder
generell mit Vorgesetzten-Mitarbeiter-
Gesprächen gibt.

Wie unsere Befragungsergebnisse zei-
gen, sind Vorgesetzten-Mitarbeiter-Ge-
spräche bereits weit verbreitet (M 90 %,
BR 68%), sie basieren zumeist auf einem
formalisierten und schriftlich fixierten Kon-
zept (M 83 %, BR 75 %) und beziehen
mehrheitlich auch alle Beschäftigten ein 
(M 62 %, BR 68 %). Das Gros der Betriebe
verfügt auch über Anwendungserfahrungen
von mehr als drei Jahren (M 68 %, BR 56 %).
Die Erfahrungen mit dem Instrument
„Mitarbeitergespräch“ sind mehrheitlich
gut bis sehr gut, wobei die Betriebsräte in
ihrem Urteil etwas kritischer sind als die
Manager (M 68 %, BR 58 %). Bezüglich der
Tauglichkeit zur Ermittlung des Qualifizie-
rungsbedarfs ist das Urteil etwas verhalte-
ner. Das gilt vor allem für die Betriebsräte
(42 %), weniger für die Manager (71%).

Das verhaltenere Urteil der Betriebsräte
mag auch damit zu tun haben, dass Fragen
der Qualifizierung bzw. Personalentwick-
lung in Mitarbeitergesprächen bisher nicht
im Vordergrund stehen. Vornehmlich geht
es um Arbeitsinhalte und Arbeitsziele, um
Leistung und Leistungsbeurteilung, um
Kooperation und Zusammenarbeit und
erst an vierter Stelle rangiert der Qualifi-
zierungsbedarf bzw. die Personalentwick-

ben“. Allerdings sei dies in hohem Maße
von der Betriebsgröße abhängig. In Groß-
betrieben gehört die systematische Organi-
sation und Planung von Weiterbildung
schon länger zum Standardrepertoire
(Semlinger 1989, S. 338).

Unsere Befragungsergebnisse bestäti-
gen zwar einerseits, dass insbesondere die
Bedarfsermittlung ein Problemfeld ist (das
von den betrieblichen Akteuren auch als
solches gesehen wird), andererseits zeigen
unsere Längsschnittergebnisse, dass sich
zumindest in quantitativer Hinsicht in den
letzten zehn Jahren einiges getan hat. Der
Anteil der Betriebe, die angeben, eine Qua-
lifizierungsplanung zu haben und regel-
mäßig den Qualifizierungsbedarf zu ermit-
teln, ist drastisch gestiegen. In der Tendenz
bestätigen dies auch die Betriebsräte (Ta-
belle 2). Nach wie vor steigt die Wahr-
scheinlichkeit einer regelmäßigen Bedarfs-
ermittlung und Weiterbildungsplanung
mit der Betriebsgröße, die Zuwächse er-
klären sich jedoch vor allem daraus, dass
die kleineren Betriebe auf diesen Feldern
deutlich aufgeholt haben. Über die Qualität
der Planung und der Bedarfsermittlung
erlauben diese Zahlen keine Aussagen. Es
gibt berechtigte Zweifel, dass diese durch-
weg zufriedenstellend ist. Das sehen Mana-
ger wie Betriebsräte übereinstimmend.
Dennoch kann festgehalten werden: Pla-
nungsnotwendigkeiten werden nicht nur
gesehen, ein erheblicher Teil der Betriebe
hat sich bereits auf den Weg gemacht, die
Planungspraxis zu verbessern. Der haupt-
sächliche Beweggrund dafür dürfte die für
die Unternehmen immer wichtiger wer-
dende Zertifizierung und Auditisierung
sein.

MITARBEITER- BZW.
QUALIFIZIERUNGSGESPRÄCHE

Die Bedarfsermittlung kann auf unter-
schiedlichem Weg geschehen. Sie kann aus

Tabelle 2: Bedarfsermittlung und Weiterbildungsplanung 1992 und
2003 (Angaben in %; Betriebe über 200 Beschäftigte)

1992 2003
Manager Betriebsräte Manager Betriebsräte

Ermittlung des Regelmäßig 48 27 76 37
Qualifizierungsbedarfs Unregelmäßig 36 29 19 39

Keine Ermittlung 16 44 5 24
Qualifizierungsplanung Ja 38 25 88 69

Bis 6 Monate 9 11 3 11
Bis 1 Jahr 70 79 80 76
Über 1 Jahr 21 10 17 13
Nein 62 75 12 32

Quelle: FATK-Betriebsbefragung 2003
Hans Böckler
Stiftung
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Bei den Betriebsräten rangiert die man-
gelnde Chancengleichheit an erster Stelle,
gefolgt von der innerbetrieblichen Trans-
parenz des Weiterbildungsangebots, der
Abstimmung der Weiterbildungsplanung
mit anderen betrieblichen Planungsprozes-
sen sowie der Systematik und Qualität der
Bedarfsermittlung. Für die Manager sind
Evaluierung/Controlling sowie die Qua-
litätsbeurteilung von Weiterbildungsan-
bietern die drängendsten Probleme. Eva-
luierungs- und Controllingfragen beschäfti-
gen vor allem größere Betriebe, das Problem
der Qualitätsbeurteilung von Weiterbil-
dungsanbietern macht eher den kleineren
Betrieben zu schaffen. Den dritten Platz
nehmen die Kosten der Weiterbildung ein,
wobei sich hier interessanterweise kein Zu-
sammenhang mit der Betriebsgröße zeigt.
Vergleiche mit dem Jahr 1992 sind nur an
zwei Stellen möglich: den Kosten und der
Abwanderung geschulten Personals. Die
Frage der Kosten ist etwas wichtiger gewor-
den, die Angst, dass geschultes Personal ab-
wandert, hat dagegen stark nachgelassen.

4
Umsetzung des
Tarifvertrags

Durch die unmittelbar nach Abschluss des
Tarifvertrags anlaufende Tarifrunde 2002,
die bekanntermaßen in einem in Baden-
Württemberg ausgetragenen Streik mün-
dete, konnte erst im Herbst 2002 mit Akti-
vitäten zur Umsetzung begonnen werden.
Dennoch war der Informationsstand der
Personalmanager und Betriebsräte ein Jahr
nach Inkrafttreten der Vereinbarung gut.
Mehr als die Hälfte der Befragten gab an,
die Regelungen im Detail zu kennen, wei-
tere 45 % (BR) bzw. 37% (M) kannten sie
sinngemäß.

4.1 UMSETZUNGSAKTIVITÄTEN DER
TARIFVERBÄNDE

Die Umsetzungsaktivitäten der Verbände
sind geprägt von einer unterschiedlichen
Bewertung der betrieblichen Weiterbil-
dungspraxis. Während die IG Metall viel-
fältige Mängel sieht, die es mit Hilfe des
Tarifvertrags zu beheben gilt, verweist Süd-
westmetall auf die großen Anstrengungen
der Unternehmen und sieht keine Veran-
lassung, den Tarifvertrag als Vehikel zu nut-
zen, um offensiv auf sie einzuwirken. Das

Interesse des Arbeitgeberverbandes ist viel-
mehr darauf gerichtet, den Tarifvertrag so
auszulegen, dass er im Einklang mit der
betrieblichen Weiterbildungspraxis steht.
Dementsprechend sind seine Auslegungen
des Tarifvertragstextes und die Empfehlun-
gen zum Abschluss von Betriebsvereinba-
rungen angelegt. In Einklang damit steht
auch seine Einschätzung, wonach man mit
dem Qualifizierungstarifvertrag eine Rege-
lung gefunden habe, die der betrieblichen
Weiterbildungspraxis weitgehend entspre-
che,„so dass auch künftig nur geringe Aus-
wirkungen zu erwarten sind“ (Südwest-
metall 2002, S. 23).

Daraus kann jedoch nicht geschlos-
sen werden, der Arbeitgeberverband sei
„umsetzungsabstinent“. Die Zentrale und

die Bezirksgruppen des Verbandes infor-
mierten die Mitgliedsfirmen, bieten ih-
nen Workshops, Handlungshilfen und
Musterbetriebsvereinbarungen an. Auch
das Schulungsangebot des Bildungswerks
der Baden-Württembergischen Wirtschaft
(BBWW) wurde ausgeweitet. Bemerkens-
wert ist zudem, dass Südwestmetall zusam-
men mit der IG Metall schon im Vorfeld
des Tarifabschlusses mehrere Projekte an-
geschoben hat, die u.a. Klein- und Mittel-
betrieben (KMU), die eine vorausschauen-
de Personalentwicklung etablieren wollen,
praktische Hilfestellungen geben und In-
strumente zur Bedarfsanalyse entwickeln
sollen (Allespach/Novak 2002). Und
schließlich geht der Vorschlag einer ge-
meinsamen Agentur zur Förderung der
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beruflichen Weiterbildung auf sie zurück.
Der Arbeitgeberverband bringt hierfür wie
die IG Metall beträchtliche Geldmittel auf,
und beide Seiten erwarten von ihr unter-
stützende Maßnahmen bei der Umsetzung
des Tarifvertrags. Von einer blockierenden
Haltung kann somit nicht gesprochen wer-
den. Die Umsetzungsaktivitäten des Ver-
bandes haben jedoch einen ausgepräg-
ten Angebotscharakter, d.h. Firmen, die
eine vorausschauende Personalentwick-
lung und Qualifizierungspolitik etablieren
möchten, werden unterstützt, aber, wie ein
Vertreter Südwestmetalls es ausdrückte,
„was wir natürlich nicht machen können,
und auch nicht wollen, ist, dass wir so einen
missionarischen Duktus haben: Die letzte
Mitgliedsfirma wird bekehrt“.

Für die IG Metall stellt die Umsetzung
des Tarifvertrags eine größere Herausfor-
derung dar. Sie hat den Tarifvertrag gewollt
und ist mit dem Anspruch angetreten, auf
diesem Weg die als defizitär empfundene
betriebliche Weiterbildungspraxis zu ver-
bessern. Dementsprechend sieht sie sich
auch stärker gefordert, die Umsetzung des
Tarifvertrags aktiv zu betreiben und Erfol-
ge nachweisen zu können.

Die wichtigsten Umsetzungsaktivitäten
der IG Metall sind:

– die Durchführung diverser Informati-
onsveranstaltungen zur Vermittlung des
Inhalts des Tarifvertrags,
– die Bereitstellung einer Musterbetriebs-
vereinbarung zusammen mit der Auffor-
derung an die Betriebsräte, entsprechende
betriebliche Abkommen abzuschließen,
– die Ausarbeitung einer Schulungskon-
zeption für Betriebsräte und Vertrauens-
leute und die Durchführung diverser Schu-
lungen auf zentraler und lokaler Ebene,
– der Aufbau eines hauptamtlich betreu-
ten Betriebsräte-Netzwerkes für den Ma-
schinen- und Anlagenbau, das in Konfe-
renzen und Workshops neben anderen
Themen auch die Umsetzung des Tarifver-
trags bearbeitet,
– die Bereitstellung einer Reihe von Bro-
schüren für Betriebsräte, in denen Hand-
lungsempfehlungen zur Organisierung
und Gestaltung der betrieblichen Weiter-
bildung, zur Führung von Mitarbeiterge-
sprächen, zur Bedarfsermittlung und zum
Abschluss von Betriebsvereinbarungen
gegeben werden (IG Metall 2002, 2003a,
2003b, o.J.a),
– die Ausarbeitung von zwei an die Be-
schäftigten adressierten Broschüren, in

denen über die Inhalte des Tarifvertrags in-
formiert wird, sowie Tipps für die Vorbe-
reitung und Durchführung von Qualifizie-
rungsgesprächen gegeben werden (IG Me-
tall o.J.b, o.J.c).

4.2 PROBLEMPUNKTE

Im Vergleich zur Situation nach Abschluss
des § 3 zeigt die IG Metall deutlich mehr
Initiative. Die bereitgestellten Materialien
sind systematischer und professioneller, die
Aktivitäten vielfältiger. Dennoch gibt es
eine Reihe ungelöster Probleme und
Schwachpunkte.

Ein erster Schwachpunkt ist das Fehlen
eines auf die gesamte Branche bezogenen
Umsetzungskonzepts. Es gibt diverse loka-
le und regionale Initiativen von Verwal-
tungsstellen der IG Metall, es gibt das von
den Tarifparteien gemeinsam getragene
Projekt „Kompass“, und es gibt das Be-
triebsrätenetzwerk für den Maschinen-
und Anlagenbau. Die dort gewonnenen
Erfahrungen und in Workshops und Ta-
gungen entwickelten Arbeitsmaterialien
und Umsetzungshilfen werden auf einer
eigenen Internetplattform auch öffentlich
zugänglich gemacht, so dass es Ausstrah-
lungseffekte geben dürfte. Gleichwohl ist
die Zahl der im Netzwerk aktiv beteiligten
Betriebe begrenzt (ca. 25) und die Zukunft
nach Ablauf der hauptamtlich betreuten
Phase ungewiss. Über die Arbeit des Kom-
pass-Netzwerkes für KMUs ist wenig be-
kannt, die Zahl der dort beteiligten Betrie-
be ist jedoch ebenfalls begrenzt (25), und
die Außenwirkungen über den Kreis der
unmittelbar beteiligten Betriebe sind bis-
her gering. Das soll sich durch die Verbrei-
tung der im Rahmen des Projektes ent-
wickelten Instrumente zur Bedarfsermitt-
lung ändern, wie diese allerdings in die
Fläche gebracht werden sollen, ist offen.
Insgesamt gesehen gibt es somit diverse
Baustellen, auf denen Materialien, Instru-
mente und Konzepte entwickelt werden,
aber keine Strategie, wie diese verbunden
und zu einer „Großbaustelle“ zusammen-
geführt werden.

Ein zweiter Problempunkt liegt in der
Verknüpfung der Qualifizierungsthematik
mit anderen Politikfeldern. Der Qualifizie-
rungstarifvertrag steht bisher noch relativ
isoliert in der Tarif- und Betriebsland-
schaft. Bezüge zur Arbeitsgestaltung, zur
Leistungspolitik, zum Arbeitsschutz, zur
Beschäftigungssicherung, zur Arbeitszeit-
gestaltung und nicht zuletzt zum ERA wer-

den bisher nicht hinreichend deutlich. Im
Vorfeld des Tarifabschlusses war durch die
Kampagne „Gute Arbeit“ die Einlagerung
der Qualifizierungsdimension in andere
tarif- und betriebspolitische Felder noch
klarer sichtbar. In der Umsetzungsstrategie
hat dieser Strang jedoch an Kontur ver-
loren. Eine Ausnahme stellt das Betriebs-
rätenetzwerk dar, in dem versucht wird,
solche Querverbindungen herzustellen. Es
stellt zudem den Betriebsräten eine Infra-
struktur zur Verfügung, die es ermöglicht,
über einen längeren Zeitraum hinweg
mögliche, der Situation in den Betrieben
entsprechende Ansatzpunkte für eine be-
triebliche Umsetzung zu finden und Erfah-
rungen auszutauschen. An ähnliches war
auch im Projekt Kompass gedacht, die in
diesem Zusammenhang entwickelten loka-
len Netzwerke scheinen aber bisher nicht
richtig in Gang gekommen zu sein.

Ein dritter Problempunkt ist die starke
Konzentration der Umsetzungsaktivitäten
auf die Betriebsräte. Sie stehen im Zentrum
fast aller Bemühungen, und an sie sind
auch nahezu alle Materialien adressiert, die
bisher ausgearbeitet wurden. Es kann keine
Frage sein, dass der Erfolg oder Misserfolg
des Tarifvertrags wesentlich von ihren Ak-
tivitäten abhängen wird. Gehen von ihnen
keine Impulse aus, sorgen sie nicht dafür,
dass Strukturen implementiert und Ange-
bote bereitgestellt werden, die den Beschäf-
tigten ermöglichen, ihre Qualifizierungs-
interessen wahrzunehmen, wird sich wenig
bewegen. Gleichwohl besteht das Novum
des Tarifvertrags darin, die Individualrech-
te der Beschäftigten zu stärken. Diesen Weg
zu gehen war auch Ausdruck der chroni-
schen Überlastung der Betriebsräte, die auf
Dauer nicht in der Lage sind, stellvertre-
tend für die Beschäftigten deren Qualifi-
zierungsinteressen durchzusetzen. Diese
müssen ihre Interessen erkennen, formu-
lieren und selbstbewusst einbringen. Dazu
müssen Voraussetzungen gegeben sein
bzw. geschaffen werden. Diese herzustellen
ist mit Aufgabe des Betriebsrats. Parallel
dazu müssen aber auch die Beschäftigten
direkt angesprochen und aufgerufen wer-
den, ihre Interessen einzubringen und ihre
Rechte wahrzunehmen. Dies ist bisher nur
sehr verhalten geschehen. Die IG Metall hat
zwar zwei kleine Broschüren aufgelegt, die
sich direkt an die Beschäftigten wenden
und vor kurzem wurden auch im Rahmen
des Kompass-Projektes entwickelte Instru-
mente zur subjektiven Qualifikationsbe-
darfsanalyse freigegeben und via Internet
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zugänglich gemacht, die auch von Einzel-
personen genutzt werden können. Den-
noch: Eine breiter angelegte Initiative nach
der Devise „Hol dir dein Recht“ hat es bis-
her nicht gegeben.

Ein vierter und letzter Problempunkt
sind schließlich Unklarheiten in der Ziel-
setzung, die mit dem Qualifizierungstarif-
vertrag erreicht werden sollen. Darüber
klagen, wie erwähnt, nicht wenige Be-
triebsräte, und ihre Zahl ist angewachsen.
Seitens der IG Metall werden keine be-
triebsübergreifend formulierten Ziele vor-
gegeben, an denen eine „erfolgreiche“ Um-
setzung des Qualifizierungstarifvertrags
„gemessen“ werden soll. Die einzelbetrieb-
lichen Problemlagen und Ausgangssitua-
tionen gelten als so unterschiedlich, dass es
vermessen wäre, einheitliche Erfolgskrite-
rien vorzugeben. Geht es im einen Fall um
die Erhöhung der Teilnehmerquoten be-
stimmter Beschäftigtengruppen, steht im
anderen Fall die Implementierung oder
Optimierung von Prozessen und Struktu-
ren im Vordergrund. Betriebsübergreifend
abfragen lassen sich zwar der Abschluss 
von Betriebsvereinbarungen, die tatsächli-
che Durchführung von Qualifizierungsge-
sprächen oder die Beratung der Umsetzung
mit dem Betriebsrat. All dies kann, muss
aber nicht für eine „gute“ Umsetzung des
Tarifvertrags stehen.Als Maßeinheiten tau-
gen diese Kriterien nur beschränkt, da sich
der Tarifvertrag auch formal korrekt um-
setzen lässt, ohne dass sich notwendiger-
weise substanzielle Verbesserungen in der
betrieblichen Weiterbildungspraxis erge-
ben.

UMSETZUNGSAKTIVITÄTEN DER 
Q-AGENTUR

Impulse zur Umsetzung gingen auch von
der Q-Agentur aus. Sie hat ihre Arbeit im
Sommer 2002 aufgenommen. Der Aufga-
benkatalog, der ihr durch den Tarifvertrag
übertragen wurde, ist umfangreich. Er um-
fasst Informations-, Beratungs-, Entwick-
lungs- und Schlichtungsaufgaben. In ihrer
Funktion als Schlichter in betrieblichen
Streitfällen war die Agentur bisher nicht ge-
fordert. Die Tarifparteien gehen auch da-
von aus, dass dies nur äußerst selten der
Fall sein wird. Der Informationsauftrag,
Unternehmen und Betriebsräte über Mög-
lichkeiten und Schwierigkeiten der Umset-
zung des Tarifvertrags ins Bild zu setzen,
wurde teils einzelfallbezogen, teils durch
Workshops angegangen. Das Interesse an

den Workshops war erheblich größer als
erwartet. Etwa 300 Personen aus mehr 
als 100 Firmen nahmen bisher daran teil.
Die Teilnehmerzusammensetzung hat sich
nach anfänglicher Dominanz der Betriebs-
räte in Richtung Parität entwickelt. Berate-
risch tätig war die Agentur bisher in ca. 50
Fällen. Meist handelt es sich um Kurzbera-
tungen, längerfristige und tiefergehende
betriebliche Einzelberatungen würden ihre
Kapazitäten auch überfordern.Aufgabe der
Agentur sollte es auch sein, für die Branche
gültige Qualitätsstandards für Maßnah-
men und Träger zu entwickeln und diese 
zu zertifizieren. An einem Modellprojekt
(Ausbildung zum 3D-Messtechniker) wur-
de dies erprobt, wie diese Aufgabe darüber
hinaus grundsätzlich angegangen werden
soll, ist noch in der Diskussion. Alles in
allem ist die Arbeit der Agentur gut ange-
laufen. Ihr Bekanntheitsgrad steigt, ihre
Angebote werden gut angenommen. Wo-
ran es mangelt, ist der systematische Zu-
gang zu den Klein- und Mittelbetrieben so-
wie an Konzepten, wie dem Informations-
und Beratungsinteresse der Betriebe und
Betriebsräte bei der Suche nach geeigneten
Weiterbildungsmaßnahmen, Trägern und
Modellversuchen für Problemgruppen
nachgekommen werden kann.

BETRIEBLICHER UMSETZUNGSSTAND

In den Betrieben hat die Umsetzung erst
begonnen. Sie ist langwierig und die Dinge
sind im Fluss. Bewegung gibt es beim Ab-
schluss von Betriebsvereinbarungen. Diese
gibt es nach übereinstimmender Darstel-
lung der Manager und Betriebsräte bisher
in einem knappen Viertel der Betriebe. In
einem weiteren Viertel ist der Abschluss –
zumindest aus Sicht der Betriebsräte – ge-
plant, Manager sehen dies nur zu 14 % auf
sich zukommen. Betriebsvereinbarungen
gibt es in größeren Betrieben öfter und
dort wird auch häufiger eine angestrebt.

Vor allem die Manager zeigten sich, wie
dargestellt, skeptisch, ob der Tarifvertrag
Wirkungen haben werde. In gewissem Wi-
derspruch dazu steht, dass immerhin 23 %
von ihnen (und 34 % der Betriebsräte) sol-
che registrieren. Die Verhandlungen über
bzw. der Abschluss von Betriebsverein-
barungen sind eine davon. Ferner wurden
die Bedarfsermittlung teilweise verbessert,
systematisiert und ausgeweitet, Qualifizie-
rungsgespräche vorbereitet, Konzepte ent-
wickelt und erprobt. Wirkungen zeigt auch
die Möglichkeit zur Freistellung für per-

sönliche Weiterbildungszwecke mit garan-
tiertem Rückkehrrecht. Davon wird an-
scheinend häufiger Gebrauch gemacht und
hierüber werden zusätzliche Vereinbarun-
gen getroffen.Vereinzelt werden seitens der
Manager allerdings auch höheres An-
spruchsdenken der Beschäftigten, büro-
kratischer Mehraufwand und Konflikte mit
dem Betriebsrat registriert.

5
Ein vorläufiges Resümee

Verglichen mit der Situation vor zehn Jah-
ren sind die Bedingungen für eine erfolg-
reiche Umsetzung des Tarifvertrags besser:
Die Relevanz des Themas ist auf beiden
Seiten klarer erkannt, die Kompetenz ist so-
wohl beim Personalmanagement, als auch
bei den Betriebsräten gestiegen und auch
die Systematik der betrieblichen Weiterbil-
dungsplanung hat sich verbessert. Es gibt
somit eine bessere Grundlage, auf der der
Tarifvertrag aufbauen kann. Zudem haben
die Tarifparteien in breiterem Umfang
Materialien und Supportstrukturen bereit-
gestellt, um die Betriebsparteien in der
Umsetzung zu unterstützen. Ihr Einfluss
auf das betriebliche Weiterbildungsgesche-
hen ist allerdings begrenzt. Ob die Be-
triebsparteien den Ball in der Breite auf-
nehmen, muss sich erst noch zeigen. Es gibt
eine Reihe von Beispielen, in denen der
Tarifvertrag als Initialzünder gewirkt hat,
nicht selten gab er Anstöße für betriebliche
Diskussionen und Aktivitäten, die zu
Nachbesserungen und Optimierungen be-
stehender Instrumente,Verfahren und Pro-
zesse führten. Im Gros der Betriebe, so
jedenfalls unser bisheriger Eindruck, hat
der Tarifvertrag die Weiterbildungspraxis
wenig beeinflusst, sei es, weil sie dem Tarif-
vertrag voraus ist, sei es, weil die Betriebs-
parteien trotz bestehender Defizite keine
Veranlassung sehen, sich intensiver zu
kümmern. Aktuell besteht die Gefahr,
dass das Thema von der Umsetzung des
Einheitlichen Entgeltrahmentarifvertrags
(ERA) überlagert wird. Diese Aufgabe wird
auf betrieblicher wie auf überbetrieblicher
Ebene für mehrere Jahre viel Energie bin-
den. Gelingt es nicht,Verbindungslinien zu
diesem Thema zu schlagen, könnte die
Qualifizierungsthematik trotz erkannter
Bedeutung wieder in das zweite oder dritte
Glied abrutschen.
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